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§ 7  Schlichtung   

(1)  

Das Gericht soll in jeder Lage des 

Verfahrens auf eine gütliche Beilegung 

des Rechtsstreits oder einzelner 

Streitpunkte bedacht sein. 

1Das Gericht soll in jeder Lage des 

Verfahrens auf eine gütliche Beilegung 

des Rechtsstreits oder einzelner 

Streitpunkte bedacht sein. 2Auf dieses 

Ziel hinarbeitend kann das Gericht zur 

Sache eine Stellungnahme oder 

Rechtsauffassung zu einem konkreten 

Punkt verfassen. 

1Das Gericht soll in jeder Lage des 

Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des 

Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte 

bedacht sein. 2Auf dieses Ziel hinarbeitend 

kann das Gericht zur Sache eine 

Stellungnahme oder Rechtsauffassung zu 

einem konkreten Punkt verfassen. 

(2)  

Der Verhandlung geht zum Zwecke 

der gütlichen Beilegung des 

Rechtsstreits eine Güteverhandlung 

voraus, es sei denn, die 

Güteverhandlung erscheint erkennbar 

aussichtslos. 

Der 1Einer Verhandlung geht zum 

Zwecke der gütlichen Beilegung des 

Rechtsstreits kann im Vorfeld eine 

Güteverhandlung voraus gehen, es sei 

denn, die Güteverhandlung 

erscheint wenn das Gericht der 

Auffassung ist, dass die 

Güteverhandlung erfolgsversprechend 

erscheint. 

1Einer Verhandlung kann im Vorfeld eine 

Güteverhandlung voraus gehen, wenn das 

Gericht der Auffassung ist, dass die 

Güteverhandlung erfolgsversprechend 

erscheint. 

(3)  

Das Gericht hat in der 

Güteverhandlung den Sach- und 

Streitstand mit den 

Verfahrensbeteiligten unter freier 

Würdigung aller Umstände zu erörtern 

und, soweit erforderlich, Fragen zu 

stellen. Die erschienenen 

Verfahrensbeteiligten sollen hierzu 

persönlich gehört werden. 

1Das Gericht kann auf Wunsch hat in 

der Güteverhandlung den Sach- und 

Streitstand mit den 

Verfahrensbeteiligten unter freier 

Würdigung aller Umstände zu erörtern 

und, soweit erforderlich, Fragen zu 

stellen. 2Die erschienenen 

Verfahrensbeteiligten müssen hierzu 

persönlich gehört werden. 

1Das Gericht kann auf Wunsch in der 

Güteverhandlung den Sach- und Streitstand 

mit den Verfahrensbeteiligten unter freier 

Würdigung aller Umstände erörtern und, 

soweit erforderlich, Fragen stellen. 2Die 

erschienenen Verfahrensbeteiligten müssen 

hierzu persönlich gehört werden. 

(4)  Erscheinen alle Verfahrensbeteiligten 

in der Güteverhandlung nicht, soll das 

1Erscheinen nicht alle 

Verfahrensbeteiligten in der 

Güteverhandlung nicht, soll das Ruhen 

1Erscheinen nicht alle Verfahrensbeteiligten 

in der Güteverhandlung wird das Ruhen des 

Verfahrens für 14 Tage angeordnet. 2Sollte in 



Ruhen des Verfahrens angeordnet 

werden. 

des Verfahrens angeordnet 

werden wird das Ruhen des Verfahrens 

für 30 Tage angeordnet. 2Sollte in 

diesem Zeitraum von den 

Verfahrensbeteiligten keine Reaktion 

erfolgen, entscheidet das Gericht in 

Abwesenheit der Beteiligten nach 

Aktenlage im Verfahren. 

diesem Zeitraum von den 

Verfahrensbeteiligten keine Reaktion 

erfolgen, entscheidet das Gericht in 

Abwesenheit der Beteiligten nach Aktenlage 

im Verfahren. 

(5)  

Das Gericht kann die 

Verfahrensbeteiligten für die 

Güteverhandlung sowie für weitere 

Güteversuche vor eine hierfür 

bestimmte, nicht am Verfahren 

beteiligte und nicht 

entscheidungsbefugte Person 

(Güterichter) verweisen. Der 

Güterichter kann alle Methoden der 

Konfliktbeilegung einschließlich der 

Mediation einsetzen. 

1Das Gericht kann die 

Verfahrensbeteiligten für die 

Güteverhandlung sowie für weitere 

Güteversuche vor eine hierfür 

bestimmte, nicht am Verfahren 

beteiligte und nicht 

entscheidungsbefugte Person 

(Güterichter) verweisen. 2Der 

Güterichter kann alle Methoden der 

Konfliktbeilegung einschließlich der 

Mediation einsetzen. 3Das 

Schiedsgericht kann dem Güterichter 

auf seinen Wunsch die Verfahrensakte 

zur Verfügung stellen. 

1Das Gericht kann die Verfahrensbeteiligten 

für die Güteverhandlung sowie für weitere 

Güteversuche vor eine hierfür bestimmte, 

nicht am Verfahren beteiligte und nicht 

entscheidungsbefugte Person (Güterichter) 

verweisen. 2Der Güterichter kann alle 

Methoden der Konfliktbeilegung 

einschließlich der Mediation einsetzen. 3Das 

Schiedsgericht kann dem Güterichter auf 

seinen Wunsch die Verfahrensakte zur 

Verfügung stellen. 

(6)  

Ein gerichtlicher Vergleich kann auch 

dadurch geschlossen werden, dass die 

Verfahrensbeteiligten dem Gericht 

einen schriftlichen 

Vergleichsvorschlag unterbreiten oder 

einen schriftlichen 

Vergleichsvorschlag des Gerichtes 

durch Schriftsatz gegenüber dem 

Gericht annehmen. Das Gericht stellt 

Ein gerichtlicher Vergleich kann auch 

dadurch geschlossen werden, dass die 

Verfahrensbeteiligten dem Gericht 

einen schriftlichen 

Vergleichsvorschlag unterbreiten oder 

einen schriftlichen 

Vergleichsvorschlag des Gerichtes 

durch Schriftsatz gegenüber dem 

Gericht annehmen. Das Gericht stellt 

(Neufassung) 
1Die Verfahrensbeteiligten und der 

Güterichter können im Rahmen der 

Güteverhandlung dem Gericht gegenüber 

einen schriftlichen Vergleichsvorschlag 

machen oder das Gericht einen Beschluss an 

die Verfahrensbeteiligten 2Sollte es dadurch 

zu einer Übereinkunft der 

Verfahrensbeteiligten kommen, stellt dieses 



das Zustandekommen und den Inhalt 

eines nach Satz 1 geschlossenen 

Vergleichs durch Beschluss fest. 

das Zustandekommen und den Inhalt 

eines nach Satz 1 geschlossenen 

Vergleichs durch Beschluss fest. 

das Gericht durch Beschluss fest. 3Das 

Verfahren wird durch einen derartigen 

Beschluss abgeschlossen; der Beschluss ist 

unanfechtbar und der innerparteiliche 

Rechtsweg ausgeschöpft. 

 


